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- Schleifmittelwerk Kahl

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

TEF-EP-Fett

Produktidentifikator

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten 

wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Gleitmittel, Schmierstoffe und Kriechmittel

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

- Schleifmittelwerk KahlFirmenname:

Artur Glöckler GmbH

Poststr.6Straße:

D-63796 Kahl am MainOrt:

Telefon: +49 6188 9174 0 Telefax:+49 6188 9174 20

E-Mail: info@gloeckler.com

Herr  Bernhard SchmittAnsprechpartner: +49 6188 9174 11Telefon:

E-Mail: sdb@gloeckler.com

www.gloeckler.comInternet:

06188-917412 

Erreichbarkeit der Notrufnummer: Mo - Fr. 7.00 - 16.00 Uhr

Notrufnummer:

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG.

Kennzeichnungselemente

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Gemische

Mineralöl. + Additiv
Chemische Charakterisierung

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Für Frischluft sorgen.

Nach Einatmen

Kontaminierte Kleidung wechseln. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und 

Seife.

Nach Hautkontakt

Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen. Bei andauernden 

Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt

Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Nach Verschlucken

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Löschmittel
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Kohlendioxid (CO2). Löschpulver. Wassersprühstrahl. alkoholbeständiger Schaum.

Geeignete Löschmittel

Wasservollstrahl.

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall können entstehen: Kohlendioxid. Kohlenmonoxid. Fluorwasserstoff.

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

Hinweise für die Brandbekämpfung

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen 

lassen. 

Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl 

einsetzen.

Zusätzliche Hinweise

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschüttetes Produkt.

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
Umweltschutzmaßnahmen

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das 

aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.

Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

Hinweise zum sicheren Umgang

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht geschlossen 

halten.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

Zu überwachende Parameter

Begrenzung und Überwachung der Exposition

Kontaminierte Kleidung wechseln. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Bei der 

Arbeit nicht essen und trinken.

Schutz- und Hygienemaßnahmen

Bei sachgemäßer Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein Atemschutz nicht erforderlich.

Atemschutz

Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk). 

Ungeeignetes Material: Leder, Dicker Stoff.

Handschutz

Ab- und Umfüllen. : Gestellbrille.

Augenschutz

Schutzkleidung.

Körperschutz
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beige

PasteAggregatzustand:

Farbe:

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

nach: Mineralöl.Geruch:

Prüfnorm

Zustandsänderungen

nicht bestimmtSchmelztemperatur:

nicht bestimmtSiedepunkt:

> 200 °CTropfpunkt:

DIN ISO 2592(Basisöl) 225 °CFlammpunkt:

nicht bestimmtZündtemperatur:

Explosionsgefahr: nicht explosionsgefährlich.

Brandfördernde Eigenschaften

Dichte (bei 20 °C): 0,95 g/cm³ DIN 51757

Wasserlöslichkeit: nicht mischbar

Kin. Viskosität: nicht anwendbar

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

Das Produkt ist unter normalen Bedingungen stabil. Oxidationsmittel, stark.

Zu vermeidende Bedingungen

Säure. Oxidationsmittel, stark.

Unverträgliche Materialien

Pyrolyseprodukte, fluorhaltig.

Gefährliche Zersetzungsprodukte

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikologische Prüfungen

Reizwirkung an der Haut: nicht reizend.

Reizwirkung am Auge:  leicht reizend, aber nicht einstufungsrelevant.

Reiz- und Ätzwirkung

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Produkt -- Wird nicht als schädlich für Wasserorganismen angesehen.

Toxizität

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Verfahren zur Abfallbehandlung

Empfehlung

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen 

Vorschriften. Die Zuordnung der Abfallschlüsselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAVK 

branchen- und prozessspezifisch durchzuführen.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

Nicht eingeschränkt

Sonstige einschlägige Angaben zum Landtransport

Binnenschiffstransport

Nicht eingeschränkt

Sonstige einschlägige Angaben zum Binnenschiffstransport

Seeschiffstransport

noMarine pollutant:

Nicht eingeschränkt

Sonstige einschlägige Angaben zum Seeschiffstransport

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 

oder das Gemisch

Nationale Vorschriften

1 - schwach wassergefährdendWassergefährdungsklasse:

Mischungsregel gemäß VwVwS Anhang 4, Nr. 3Status:

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Bearbeitungsdatum: 2010-10-28  Komplett überarbeitet. 

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Änderungen

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine 

Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. 

Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener 

Verantwortung zu beachten.

Weitere Angaben

(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 

entnommen.)
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